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Schriftliche Erklärung gemäß Artikel 123 der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zur Bekämpfung von Prostatakrebs in der Europäischen Union1

1. Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern: Jährlich werden 417 000 
neue Fälle diagnostiziert, und 90 000 Männer sterben jedes Jahr an dieser Krebsart.

2. Durch Untersuchungen zur Überprüfung der Konzentration des prostataspezifischen 
Antigens (PSA), mit denen Prostatakrebs in einem frühen Stadium festgestellt werden 
kann, werden die Sterblichkeitsrate und die Wahrscheinlichkeit einer Metastasierung 
deutlich gesenkt.

3. Wird Prostatakrebs frühzeitig erkannt, sind die Behandlungskosten niedriger.

4. Ein unüberlegter Einsatz von PSA-Tests kann zu unerwünschten Nebenwirkungen führen 
und bei Männern, die aufgrund von Krebsformen mit geringer Bösartigkeit behandelt 
werden, unnötige Beeinträchtigungen hervorrufen.

5. Der Rat und die Kommission werden somit aufgefordert,

– die Bereitstellung von PSA-Tests und einer Risikobewertung in Bezug auf 
Prostatakrebs zu unterstützen,

– sich für die Aufklärung über und Information zu Risikofaktoren und Symptomen 
einzusetzen,

– die Behandlung von Prostatakrebs durch fachübergreifende Ärzteteams in 
Exzellenzzentren zu fördern,

– eine umfassende und auf die Patienten mit Prostatakrebs zugeschnittene Betreuung zu 
unterstützen,

– Forschungsarbeiten zu spezifischeren Instrumenten für eine bessere Erkennung und 
Unterscheidung von Risikogruppen zu unterstützen.

6. Diese Erklärung wird mit den Namen der Unterzeichner dem Rat und der Kommission 
übermittelt.

1 Gemäß Artikel 123 Absätze 4 und 5 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments wird die Erklärung, 
wenn sie die Unterschriften der Mehrheit der Mitglieder des Parlaments erhalten hat, mit den Namen der 
Unterzeichner im Protokoll veröffentlicht und an die Adressaten übermittelt, ist für das Parlament aber nicht 
bindend.


